
Nuo. 1J!3:t IJ 

~~~® ~~~ ~ Ort 

HH -j1~~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebl.!ngsperioGc 
A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Schüssel 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Richtlinien über Hausdurchsuchung und Personen­

durchsuchung im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren 

vom 16. 12. 1985 an alle Finanzlandesdirektionen. 

Am 16. 12. 1985 versandte der Bundesminister für Finanzen 

an die Finanzlandesdirektion unter der Aktenzahl GZ.FS-130/5-III/9/85 

Richtlinien über Hausdurchsuchung und Personendurchsuchung im 

verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren. Diese Richtlinien 

wurden jedoch bisher der betreffenden Öffentlichkeit nicht 

zugänglich gemacht. Sie haben folgenden Wortlaut: 

Bundesministerium für Finanzen 
GZ. FS-130/5-III/9/85 

FS-100 
Hausdurchsuchung und Per­
sonendurchsuchung im ver­
waltungsbehördlichen Finanz­
strafverfahren; 
Richtlinien 

An alle 
Finanzlandesdirektionen 

Einführung: 

Die gesetzliche Grundlage für die Vornahme von Haus­

durchsuchungen und Personendurchsuchungen bilden die 

§§ 93 bis 97 des Finanzstrafgesetzes in der Fassung der 

Finanzstrafgesetznovelle 1985, welche am 1. Jänner 1986 

in Kraft treten wird. 

Die nachstehenden Richtlinien stellen lediglich einen 

Behelf für die Anordnung und Durchführung von Hausdurch­

suchungen und Personendurchsuchungen dar. Sie geben im 

Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise unter Be­

rücksichtigung der Rechtsprechung der Höchstgerichte . 

die Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen wieder. 
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'Eine Zitierung dieser Richtlinien i~ ~ündlichen oder 
schriftlichen Erledigungen hat zu unterble~be~. Z~r 
Begründung einer Entscheidung ist diese originär aus 
dem Gesetz oder den entsprechenden Erkenntniss~n oe: 
Höcnstgerichte abzuleiteno 

Die Richtlinien können im Hinblick auf die unter­
schiedliche Gestaltung der maßgeblichen Sachverhalte 
nur Anleitungen !ür den Regelfall geben; soweit die 
Richtlinien die Besonderheiten eines Falles nicht er­
fassen, ist zu p~ifen, welche Maßnahmen im Rahtner. des 
Gesetzes und der Rechtsp~echung geboten sied. 

Allgemeines: 

Hausdurchsuchungen sind 3ehördenhandlungen, die im ~e­
sonderen Maßm verfassungsgesetzlict geschütz~e Becn~e 
eingreifen. Personendurcisuchungen sind zwar nicht ver­
fassungsgesetzlich geregelt (Hinweis auf 4.1.), es 
gelten aber auch für sie ganz besonders die allgemeine~ 
Grundsätze des rechtsstaatl~cheo Strafverfahrens, nä~:~ch 

2.1. Verhältnismäßigkeit: 

Vor Durchführung der jeweiligen Maßnahme ist unter 
lJijrdigung aller Umstäode des Einzelfalles zu prüfen, 
ob sie zur Erreichung des angestrebten Zwecks er­
forderlich ist, der mit ihr verbundene Eingriff nicht 
außer Verhältnis zur Bedeutung der Straftat und zum 
Gewicht des Tatverdachtes steht und ob der Zweck nicht 
durch ein gelinderes tlittel erreicht werden kann. Da­
raus folgt, daß Hausdurchsuchungen und Personendurcn­
suchungen nur im Zusammenhang mit gewichtigen Abgaben-

hinterziehungen und überdies nur dann vorgenommen werden 
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sollen, \oJeWl keine anderen geeignet(Jn 11i ttel zur 
Wahrheitsfindung zur Verfügung stenen. 

202. Rechtliches Gehör: 

Jeder von einer Hausdurchsuchung oder Personendurch­
suchung Betroffene hat ~ auch wenn er nicht Be­
schuldigter ist - Anspruch auf rechtliches Gehör; es 
ist ihm dahe~ Gelegenheit zu geben, tatsächliche und 
rechtliche Ausführungen zu machen. 

20'. Faires Verfahren; 

Zu ihm gehören uoa. die Gewährung des rechtlichen 
Gehörs (202.), das Recht auf Verteidigung (§ 77 FinStrG), 
das Recht des Beschuldigten, zur Sache zu schweigen, die 
Vermeidung von Suggestivfragen (§ '84 Abs.2 FinStrG) und 
die Pflicht der Behörde zur Belehrung ('06.4.). Das Recht 
auf ein faires Verfahren verbietet es, Druck oder sonstige 
unerlaubte Mittel (z.B. ungerechtfertigte Androhung der 
Festnahme) zur Erzielung eines Geständnisses oder einer 
anderen Parteihandlung auszuüben. 

Bis zur Rechtskraft der Bestrafung wird die Unschuld 
vermutet (§ 6 Abs02 FinStrG, Art.6 Abs.2 Menschenrechts~ 
konvention). Es ist daher jede Störung und Belästigung 
der Betroffenen und jedes Aufsehen, soweit diese nicht 
uDumgänglich mit der Durchführung der Amtsha~dlung ver~ 
bunden sind, zu vermeiden (§ 94 Abs.1 FinStrG). 

,. Hausdurchsuchung: 

,.1 0 Verfassungsrechtliche Grundlagen: 

Nach Art.9 des Staatsgrundgesetzes vom 21.12.1867, 
RGB1.Nr. 142, ist das Hausrecht unverletzlich. Dieser 
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Artikel erklärt a\J.cb das Gesetz vom 27. ",e. ' t:.62, ;~\.i:::. 

Nr. ~6, zum Bestandteil des Staatsgrundgesetzes. 1ie 
Bestimmungen dieses Gesetzes~ in dessen ~ , ~.a. ~~­

schrieben ~ird, was eine Hausdurchsuchung ist, unt :~ 
dessen § 3 festgelegt .... !i::-d, daß Hausdu=chsuchu::ge:l 
ZUl:l Z" .. eck der "finanziellen Au!sicht" nt.;,r ::l der. 
c.u::-ch das Gesetz bestitlmten Fällen vo::-genoo.men "-erde.n 
dürfen, haben gemäß Art. 149 Abs.~ B-VG Verrassungsra~~. 

Gemäß ~ 93 Abs.2 F~nStrG sind Hausdurchsuc~ungen die 
Jt.;,rchsuchungen von Wohnungen und sonstigen zu: Haus­
wesen 5ebBr~sen Räumlichkeiten sowie voc Wirtschafts-. 
Gewerbe~ und Betriebsräumen. 

~ach jahrzecnte~ang unveränderter Rechts?rec~ung ce~ 
Ver.fassungs5erichtshofes ist eine "lJurcnsuc:.ucg" i:;. S~n::e 

des Gesetzes vom 27.~O.1862 (5ausrech~sgesetz) das 
Suchen nach Pe::-sonen oder Gegenständen~ von denen n~:~t ~e­
kannt ist, wo sie sich befinden. Einen Rau~ durchsuc;.e:: 
heißt, dessen Bestandteile und die darin befind~~c~e~ 
Objekte deshalb zu besichtigen um festzuste::en. o~ i~ 

diesem Raum und an welcher Stelle sich ein bestim:;.ter 
Gegenstand befindet. Eine Hausdurchsuchung liegt a~ch 
schon bei einer systematischen Besichtigung wenigs~ens 
eines bestimmten Objektes durch ein behörd:iches Organ 
vor. Das bloße Betreten einer Wohnung ist nach ständiger 
Rechtsprechung nicht als Hausdu=chsuchung anzusehen 
(vgl. z.B. V~SlG. 8642/ 1 979, 8668/1979 und 88~5/'980 so­
wie ~ie do~t zitie~te Vorju~ikatur). 

Zum Begriff "sonstige zum Hauswesen gehörige Räumlich­
keiten" im Sinn eies Hausrechtsgesetzes hat der Ver-

. .> 
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fassungsgerichtshof ausgeführ~, daß durch dieses 
Gesetz ~ein die pers5nliche Würde und Unabhängig­
keit verletzender Eingriff in den Lebenskreis des 
Wohnungsinhabers, in Dinge, die man im allgemeinen 
berechtigt und gewohnt ist, dem Einblick 'Fremder 
zu entziehen", hintangehalten werden soll 
(VfSlg. ~486/1983, VfSlg. 5~82/1965). Der Gerichts­
hof hat weiters die Meinung vertreten, daß der er­
~ähnte Begriff im weitesten Sinn auszulegen ist 
(zoB. VfSlgo 1747/1949, 2867/ 1 955, 5182/1965); da­
her wurden etwa auch die Privatordination eines 
Arztes (VfSlgo 1747/ 4 949) v Geschäftsräume (VfSlg. 1811/ 
~949), Betriebsräume (VfSlgo 2867/1955) und ein nicht 
der Wohnung angeschlossenes Kellerabteil (VfSlg. 5182/ 
'i965) als "sonstige zum Hauswesen geh5rige Räumlich­
kei ten" ge\oTertet 0 Die Rechtsprechung des VfGH geht so­
ffiit davon aus, daJ das Hausrechtsgesetz offenkundig 
den Schutz der Intims:?häre des Inhabers jeder "Räum­
lichkeit" bezweckt, c.ie einer Wohnung vergleichbar ist. 
Die Durchs~chung eines Kraftfahrzeuges fällt somit nur 
da:n unter ~en Schutz des Hausrechtes, wenn es einer 
II~äumlichkei t" gleich verwendet wird (VfGH 5. 1 0. 1 982, 
B 522/80), was nur bei Wohnmobilen und Woho\o'agen zu­
'treffen ... :irdo 

Abgrenzucg zur Beschlagnah~e; 

Die Beschlagnahme von Gegenständen, deren Verwahrungs­
ort den einschreitenden Organen bekannt ist, sodaE eine 
Durchsuchung von Räumen und Behältnissen nicht not-
~ .... endig .... ;ird, ist keine Hausdurchsuchung; es kann daher 
mit ihr auch keine Verletzung des Hausrechtsgesetzes 
verbunden sein (VfSlgo 3404/1958) .. De:::- Hausdtlrchsuchungs~ 

beiehler.settt auch die Beschlagnahmeanordnung (§ 96 FinStrG)0 
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Durchsuchung mit Zustimmung des Betroffenen: 

Stimmt der Betroffene i~ Kenntnis des Umstandes~ da3 
es sich hiebei um eiDe freiwillige r~nahme handelt. 
der Durchsuchung zU 9 so darf sie auch ohne Befehl vor= 
genommen werdeno Die Zustimmung muß vor "der Durch= 
suchung erklärt werden, auf dem freien Willen des Er= 
klärenden beruhen und ist niederschrift lieh fest~u­
halten. Bei dieser Durchsuchung handelt es sich nicht 
um eine Hausdurchsuchung i.S. des Gesetzes zum Schutze 
des Hausrechtes und des Finanzstrafgesetzes; der Acts= 
handlung fehlt der noroative Charakter (VfSlgo 3244/ 

~9579 3962/1961, 6968/~973); sie ist weder im Rechts= 
mittelweg noch mit Beschwerde an einen Gerichtshof 
des öffentlichen Rechtes anf~chtbar. 

Bei Vornahme sicher Durchsuchungen sind die für Haus= 
durchsuchungen geltenden allgemeinen Grundsätze zu 

beachten. Das Ergebnis ist in einer Niederschrift fest= 
zuhalteoo 

Die Zustimmung kann widerrufen \I'erden 0 1.0. diesem Fall 
ist~ wenn dies geboten ist, eine Hausdurchsuchung nach 
den für diese geltenden Vorschriften vorzunehmeno 

30;. Allge~eine Voraussetzungen für die Hausdurchsuchung: 

Hausdurchsuchungen sind gemäß § 9; AbSo2 FiuStrG dann 
zulässig, wenn der begrlindet@ Verdacht besteht, daß 
sich in den zu durchsuchenden Räumlichkeiten eine eines 
Finanzvergehens 9 ~it Ausnah~~ einer FiDaDzordnungswi~rig= 
keit, verdächtige Person aufhält oder sich dort Gegen= 
stände befinden 9 eie voraussichtlieb. dem Verfall ·J.!lter'.;.. 
liegen oder die im Finanzstrafver!ahren als Be\veismi ttel 
in Betracht kommen. 
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Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (2. 1 .) er= 
gibt sich~ daß Hausdurchsuchungen zum Zweck der Auf= 
findung von Beweismitteln im allgemeinen nur im Zu= 
sammenhang mit voraät~lichen Finanzvergehen (ausge= 
nommen Finanzordnungswidrigkeiten) erfolgen sollen. 

Der Verdacht auf Vorliegen eines Finanzvergehens muß 
hohes Gewicht haben. Anonyme Anzeigen sind daner nur 
dann als Grundlage für die Anordnung einer Hausdurch= 
suchung geeignet~ wenn ihr Inhalt durch andere Fest= 
stellungen erhärtet ist. Weiters muß der Verdacht be= 
gründet sein, daß die gesuchte Person oder die ge= 
suchten Beweismittel sich in den zu durchsuchenden 
Räumlichkeiten befinden. 

Da die Hausdurchsuchung der Suche nach Gegenständen 
dient, die im Finanzstrafverfahren als Beweismittel in 
Betracht kommen 9 darf sie nicht zur Suche solcher Be= 
weismittel angeordnet (durchgeführt) werden, die gema 
~ 89 Abs.3 und 4 FinStrG nicht der Beschlagnahme unter= 
liegen. 

Hausdurchsuchungen dürfen nicht nur bei Beschuldigten 
des Finanzstrafverfahrens, sondern auch bei am Finanz= 
vergehen Unbeteiligten vorgenommen werden, wenn die ge= 
nannten Voraussetzungen vorliegen; in diesem Fall können 
die gefundenen Beweismittel (Verfallsgeg~nstände) auch bei 
~i.neIt Dritten beschlagnahm<;; weyrdeno Dem BeSChuldigten steht 
kei.n Recht zu, an solchen Amtsh.andlungenteilzunehmen~ dilr. 
Teilna~e kann jedoch gestattet werden~ wenn nieht zu be= 
fürc~ten ist~ daß dadurch die AmtShandlung oder die 
weitere Untersuchung erschwert werden könnte. 

Hausdurchsuchungsbefehl (§ 93 Abs 0 1 Fin~trG): 

Hausdurchsuchungen dUrfen im verwaltungsbehördlichen 
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Finanzstrafverfahren nur durch den Vorsitzenden des Spruchsenates, 

dem gern. § 58 Abs.2 FinStrG die Durchführung der mündlichen Ver­

h~~dlung und die Fällung des Erkenn~isses obliegen würde, ange­

ordnet werden (§ 93 Abs.' FinStrG). Der Spruchsenatsvors~tzende 

hat auch zu entscheiden, ob mit der Hausdurchsuchung solange zu­

zuwarten ist, bis die schriftliche AUSfertigung bei den mit der 

Durchführung der Durchsuchung beauftragten Organen eingelangt ist, 

oder ob im Sinne des § 93 Abs.1 letzter Satz FinStrG die Über­

mittlung wegen Gefahr im Verzug nicht abzuwarten und die Aus­

fertigung innerhalb der nächsten 24 Stunden zuzustellen ist. 

Der Spruchsenatsvorsitzende entscheidet gemäß der Verfassungsbe~ 

stimmung des § 66 Abs. 1 FinStrG weisungsfrei. 

Der SpruchsenatsvorsitzendewUrl sich in einem allenfalls anschließenden 

Verfahren vor dem Spruchsenat der AUSübung seines Amtes zu enthalten 

und seine Vertretung zu veranlassen haben (§ 72 Abs.' lit.c FinStrG). 

3.4.2. Erachtet die F~nanzstrafbehörde die Voraussetzungen f~ die Vornahme 

einer Hausdurchsuchung (3.3.) für gegeben I so hat sie die Anordnung 

der Durchsuchung beim zuständigen Spruchsenatsvorsitzenden einzu­

nolen. Die Sachverhaltsdarstellung kann - je nach den sachlichen und 

örtlichen Gegebenheiten ~ schriftlich oder mündlich gegeben werden. 

Eine fernmUndliche Einholung des Durchsuchungsbefehles kommt nur in 

Betracht, wenn die schriftliche oder persönliche Einholung soviel 

Zei t in Anspruch nehmen würde, daß hiedurch der Erfolg der Durch­

suchung gefährdet wäre, also insbesondere in den Fällen des § 93 

Abs.' letzter Satz FinStrG. Der Inhalt mündlicher oder fernmündlicher 

Sachverhaltsdarstellungen ist in einem Aktenvermerk festzuhalten. 

Die Sachverhaltsdarstellung hat alle Angaben zu enthalten, die dem 

SpruChsenatsvorsitzenden die Beurteilung, ob eine Durchsuchung an­

zuordnen ist oder nicht, ermöglichen. Insbesondere hat sie zu enthalten: 
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Den Ort (die Orte) an welchen die Hausdurchsuchung 

durchzuführen ist; 

den Namen des von der Hausdurchsuchung Betroffenen, 

das ist der Inhaber der zu durchsuchenden Räumlich­

keiten (VfSlg. 1906/1950, 9389/1982)~ 

die Begründung. Diese hat die dem Beschuldigten zur 

Last gelegte Tat nach ihren wesentlichen Merkmalen 

zu beschreiben und die in Betracht kommende Strafbe­

stimmung anzuführen (sinngemäßge Anwendung des § 83 

Abs.2 FinStrG). Weiters hat sie hinreichende Angaben 

über die Art der gesuchten Beweismittel zu enthalten: 

soweit eine genaue Bezeichnung nicht möglich ist, sind 

die erwarteten Beweismittel annäherungsweise (z.B. in 

Form beispielhafter Angaben) zu beschreiben: 

in den Ausnahmsfällen, in welchen nach Ansicht der 

Finanzstrafbehörde der Erfolg der Durchsuchung ge­

fährdet wäre, wenn die Übermittlung der schriftlichen 

Ausfertigung des Befehles an die durchsuchenden 

Organe abgewartet wird, die Gründe, aus welchen sich 

das Vorliegen von Gefahr im Verzug ergibt. 

die Stelle (die St~llen), deren Beamte mit der Durch­

fü~~g der Durc~suchung beauftragt werden sollen. 

Schriftliche Anträge sind an den im Geschäftsverteilungsplan 

(§ 68 FinStrG) erstgenannten Spruchsenatsvorsitzenden zu richten. 

Mündliche (fernmündliche) Anträge sind zunächst an diesen Spruch­

senatsvorsitzenden und, falls dieser nicht erreicht werden kann, 

an seine Vertreter, und zwar in der Reihenfolge, in der diese nach 

dem Geschäftsverteilungsplan im Falle der Verhinderung des zunächst 
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berufenen Vorsitzenden einzutreten haben, zu r~chten. 

Ist weder der Vorsitzende noch ein Vertreter zu erreichen, so 

ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer Hausdurchsuchung 

bei Gefahr im Verzug (3.S.) gegeben sind. 

3.5. HausdurChsuchung bei Gefahr im Verzug (§ 93 Abs.4 FinStrG): 

"Gefahr im Verzug" ist gegeben, wenn zwecks Einholung eines 

Hausdurchsuchungsbefehles der Vorsitzende des zuständigen 

Spruchsenates (sein VertretE:t") nicht erreicht werden kann und 

auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten ist, daß ein 

Zuwarten den Zweck der Maßnahme gefährden könnte. Ob dies zu­

trifft, haben die im § 89 Abs.2 FinStrG genannten Organena:::h:ihrer 

Überzeugung unter sorgfäl tiger Würdigung der unter 3.3. genannten 

Gründe und der Gründe, die einen Aufschub bis zum Vorliegen eines 

Hausdurchsuchungsbefehles verbieten, zu prüfen. 

Bei Prüfung dieser Gründe ist ein strenger Maßstab anzulegen; 

von der Regel, daß ein Hausdurchsuchungsbefehl einzuholen ist, 

darf nur in besonderen Fällen abgegangen werden (VfSlg. 6553, 

8298, 8680/9210). Die Gründe, aus welchen Gefahr im Verzug ange­

nommen worden ist, sind aktenkundig zu machen. 

3.6. Ablauf der Hausdurchsuchungen: 

3.6.1. Ausweisleistung: 

Die an der Amtshandlung teilner~nden Behördenorgane haben 

sich zu deren Beginn unaufgefordert auszuweisen. 
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3.6.3. 
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Verständigung von der Einleitung des Finanzstrafverfahrens: 

Wird die Hausdurchsuchung beim Beschuldigten vorgenommen 

und ist dieser noch nicht i.S. des § 83 Abs. 2 erster Satz 

FinStrG von der Einleitung des Strafverfahrens verständigt 

worden, so hat diese Verständigung vor Beginn der Hausdurch­

suchung zu erfolgen. 

Zustellung des Hausdurchsuchungsbefehles: 

Der HaUsdurchsuchungsbefehl ist gern. § 93 Abs.1 Satz 2 FinStrG 

grundsätzlich sogleich, also bei Beg1nn der Durchsuchung, dem 

a~wesenden Betroffenen zuzustellen. Ist der Betroffene nicht 

anwesend,so ist der Bescheid ohne Zustellversuch nach § 23 Zu­

stellgesetz, BGBl.Nr. 200/1982, in der Regel bei der Finanzstrafbe­

hörde oder auch be~.m Gerre::.n:ie:3mt zu hinterlegen; der Betroffene 

ist von der Hinterlegung durch Zurücklassung einer schriftlichen 

Verständigung am Ort der Durchsuchung (dieser ist gemäß § 4 Zu­

stellgesetz Abgabestelle) oder durch mündliche Mitteilung an 

Personen, von denen angenommen werden kann, daß sie mit dern 

Betroffenen in Verbindung treten können, zu unterrichten 

(§ 23 Abs.4 Zustellgesetz). 

Liegt der Hausdurchsuchungsbefehl zum Zeitpunkt des Beginns 

der Durchsuchung den Behördenorganen zwar mündlich (fernmünd­

lich), aber nicht schriftlich vor, so 1st sein Inhalt in die 

nach 3.6.9. zu erstellende Niederschrift aufzunehmen. D1e 

Ausfertigung des Hausdurchsuchungsbefehles ist so rasch wie 

mögl~ch, Jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden vom Beginn 

der Durchsuchung an gerechnet, zuzustellen. 

Wlrd die Hausdurchsuchung bei Gefahr im Verzug ohne Hausdurch­

suchungsbefehl vorgenommen (3.5.), so sind dem anwesenden Be-
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troffenen die Gründe für die Durchsuchung und für dle Annahme 

von Gefahr 1m Verzug mündlich bekanntzugeben Ilnd in dlP. 

Niederschrift über die Durchsuchung (3.6.9.) aufzunehmen. 

Rech tsbel eh."'"Ung : 

Die Finanzstrafbehörde hat gemäß § 57 Abs.; FinSt=G 
~3rGO~en, die nic~t d~=ch be=ufsm5Eige ?arte~e~-

vertreter vertreten sind, die zur Vornahce ihrer Ver= 
!ahrenshandlungen nötigen Anleitungen zu eeben und 
sie über die ~it ihren Handlungen oder Unterlassungen 
unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehreno 

Solc~e ?er~on~~ si~d da~n und solange nicht vertreten, 
als ein ?a=teie~vert=eter bei der AmtShandlung nictt 
an°tJesend ist (so::.i": O!lne Rücksicht darauf, ob eine 
Vclloacht ertei:~ ist o~e= ~icht). 

Jie P~:ictt zur ~echtsbele~ung beste~t so:::.it i:l c.eIl -::;-:.... -: ., t"!"1 • c, __ ......... 

de= Eausdurc~suchu~g nicht nur ~e5enliber dem Ee= 
~c~~:di5ten des Fi=a~zstra!verfahre=s, sondern gegen= 
ü~er jedem von der Durchsuchung Betroffeneno 

Die Rechtsbelehrung ist im Fall der Hausdurchsuchung 
vor Be5inn der Durchsuchung mündlich vom Leiter der 
A~tshandlung ()07 01 0) zu geben und hat sich zunächst 
auf ~ie uD~ittelbar bevo~stehenden Verfahrenshand= 
lungen zu beschränken. Insbesondere ist der Betroffene 
übe= das Recht, der Durchsuchung Vertrauenspersonen 

1832/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)12 von 29

www.parlament.gv.at



- 13 -

(Rechtsbeistände) beizuziehen, zu belehren. Die 3e­
lehrung ist in der nach 3.6:9. zu erstellenden Nieder­
schrift festzuhalten. 

Zur Erleichterung der Vorgangsweise ~~rce 
ein Formblatt Lager ... Nr. FStr. 39 au!'gelegt, 
welches ausflihrliehe Anleitungen und Belehrungen ic 
Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen und Personendurch­
suchungen enthält. Dieses Formblatt ist dem Betroffenen 
bei Beginn der Durchsuchung gegen Empfangsbestätigung 
auszufolgen. 1m Bedarfsfall und auf Verlangen des Be­
troffenen ist diese schriftliche Belehrung mündlich zu 
e:-läutero. 

Aufforderung, das Gesuchte herauszugeben: 

Der anwesende Inhaber der zu durchsuchenden Räumlich­
keiten ist vor Beginn der Durc~suchung aufzufordern, 
das Gesuchte frei~illig herauszugeben oder sonst die 
Grlin~e für die Durchsuchung zu beseitigen. Von dieser 
Auf~orderung kann nur abgesehen werden, wenn Gefatr 
im Verzug ist (§ 94 Abs.2 FinStrG). 

Mit dieser Aufforderung ist in der rtegel eine kurze 
Befragung des Betroffenen zu verbinden. deren Haupt­
zweck die Beseitigung der die Durchsuc~ung veran­
lassenden Gründe ist. Sie stellt keine förmliche Ver­
nehmung in der Art der Beschuldigten~ oder Zeugenver­
nehmuD6 dar und hat derart zu erfolgen, daß der Zweck 
der Hausdurchsuchung nicht vereitelt wird (KH 2608/ 
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190~)o Sie bildet bereits den einleitenden Schritt 
!ür die Vornahme der Hausdurchsuchung (VfSlg. 1754/ 
~9~9). üoer diese Vernehmung ist eine gesonderte 
Niederschrift aufzunehmen. Für die ausfolgung eiDer 
Ausfertigung der Niederschrift an den Betroffenen 
~ilt S ~14 Abs.4 FinStrG siDngemäß. 

1st der lnhaber der zu durchsuchenden Räumlichkeiten 
nicht anwesend, so unterbleibt eine solche Aufforder­
ung. Dies schließt nicht aus, daß andere Personen vor 
der Durchsuchung als Zeugen oder Auskun!tspersonen i~ 
vorstehenden Sinn befragt werden. 

Wird das Gesuchte vollständig herausgegeben oder sindsonst 
die Gründe für die Durchsuchung weggefallen, so ist 
di~ Durchsuchung nicht vorzunebmeD. 

Au!forderun~. der Hausdurchsuchung beizuwohnen: 

Der Inhaber der zu durchsuchenden Räumlichkeiten ist, 
wenn ~r anwesend ist, aufzufordern, der Durchsuchung 
beizuwohnen. Zr ist ve~flichtet, dem eie Durchsuchu~g 
vornehmenden Organ Räume und Behältnisse auf Verlangen 
zu öffnen und die darin aufbewahrten Gegens~ände vor~ 
zuweisen (ß 94 Aaso' FinStrG). 1st der Inhaber der zu 
durchsuchenden Räumlichkeiten verhindert oder abwesend, 
so ist ein enlachsenes lli tglied seiner Pamilie oder in 
dessen Ermangelung eiDe andere erwachsene Person auf­
zufordern, der Amtshandlung beiZUWOhnen (§ 94 Abs o4 

.FinS-:rG) 0 

Zuziehun~ von Ver~~euenS?erSoDen: 

Gem. § 93 Abso5 FiD5trG sind auf Verlangen des Be­
tr offen eIl der Hausd.urchsuchung bis zu Z1,.,te i von ihm 
namhaft gemachte Personen ("VertrauenspeTsonen"), die 

] 
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nichi der gleichen oder einer mit dieser zusammen­
hängenden Straftat verdächtig sind~ beizuzieheno Bei 
einer Hausdurchsuchung in Abwesenheit des Betroffenen 
ist~ wenn dieser nicht selbst Wohnungsinhaber ist, der 
Wohnungsinhaber~ in dessen Abwesenheit ein Wohnungs= 
genosse berechtigt, die Zuziehung der Vertrauens= 
personen zu verlangeno 

t~er das Recht, der Durchsuchung Vertrauenspersonen 
hdziehen zu lassen, ist der Betroffene (Bohoungsin= 
haber, Wohnungsgenosse) zu belehren (;06040)0 Wünscht 
der Betroffene die Zuziehung von Vertrauenspersonen 
nicht, so ist auch dieser Umstand in der Niederschrift 
(306090) festzuhalten; der Wunsch kann widerrufen 
",erden 0 

Mit der Durchsuchung ist bis zum Eintreffen der Ver= 
trauenspersonen zuzuwarten, sofern hiedurch nicht die 
Amtshandlung unangemessen verzögert oder ihr Erfolg 
5efährdet wirdo Verzögerungen, die nicht offenkundig 
in Verschleppungsabsicht herbeigeführt werden, sind 
r;rundsätzlich nicht "unangemessen" 0 Die Gründe für ein 
Nichtzuwarten sind in der Niederschrift (306090) fest­
zuhalteno 

Zugezogene Vertrauenspersonen haben sich jeder Ein­
mengung in die Hausdurchsuchung zu enthalten, widrigen­
falls sie entfernt werden können (§ 93 Abs05 letzter 
Satz FinSt=G)o Aus dieser Bestimmung folgt kraft Größen­
schlusses, daß andere Personen als Vertrauenspersonen 
ebenfalls von der Amtshandlung ausgeschlossen werden 
, .. Konneno 

Den Vertrauenspersonen steht das Recht zu 9 Notizen über 
den Ablauf der Amtshandlung (auch durch Besprechung 
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von 'l'oIl"crägero) Z"J. mach,eIl. ::a=-U'DE:: ~::.::a:..;.sg~'::en=e 

Dokumentationen cu=ch 3ild- oder Tonträger si~~ :~ 

Einblick a'J.f die !~ichtQ.f~entlichkei t der .Az:j~shanc :".l:r.e 
nicht gestattet. 

Hinsic~tlicb der Zuziehung von Rechtsbeiständen 
als Vertrauecspersonen Hinweis auf 3.6.8. 

Die Beiziehung von Vertrauenspersonen kann nur der 
von der Durchsuchung Betroffene, in seiner Abwesen­
heit der Wohnungsinhaber und io dessen Abwesenheit· 
ein Wohnungsgenosse verlangen (§ 93 Abs.' FinStrG)j 
anderen Personen steht, auch wenn sie im Sinn des 
~ 94 Abs.4 FinStrG der Amtshandlung beiwohnen, dieses 
Recbt nicht zu. 

Zuziehung eines Rechtsbeistandes; 

Die Hausdurchsuchung ist, wie sich aus ihrer Natur 
und auch aus ihrer Stellung im ?inanzstrafgesetz er­
gibt, keine Beweisaufnahme 9 sondern dient der Be­
weissicher~ngo Die Bestimmung des § 7B Abso2 Finanz­
strafgesetz. welche dem Beschuldigten das Recht auf 
Teilnahme seines Verteidigers an nicht wiederhol­
ba:::-en Beweisaufnahmen zuerkennt, ist daher nicht un­
mi ttelbar an",endbar j für den von einer ~ausdurch­
suchung Be~femD,der nicht Beschuldigter ist, fehlt 
es an einer einschlägigen Bestimmung überhaupt. 

Der Durchsuchung können aber Rechtsbeistände im Rahmen 
der Bestimmung über die Beizieo.ung von Vertrauens­
~ersonen zugezogen werdeno Aus der genannten Regelung 
des § 7e Abs.2 FinStrG ist der Wille des Gesetzgebers 
zu erkennen. dem von einer Amtshandlung Betroffenen 
soweit wie möglich rechtsfreundlichen Beistand zu sichern. 
Der Betroffene ist daher auf sein Recht, der Hausdurch­
suchung einen Rechtsanwalt, einen Notar oder einen wi=~-
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schaftstreuhänder als Vertrauensperson beizuziehen, 
ausdrücklich hinzuweisen. Wünscht der Beschuldigte 
(BetrOffene) die Zuziehung eines Rechtsbeistandes 
ni~ht, so ist dies in der Niederschrift (3.6.9.) fest­
zuhalten; dieser Wunsch ~ann widerrufen werden. 

Der anwesende Rechtsbeistand hat bei der Amtshand= 
lung die Rechte des Betroffenen; er kann somit Fragen 
stellen und Hinweise geben. Ungeeignete oder nicht zur 
Sache gehör@nde Fragen können zurückgewiesen werdeno 

Werden die einschreitenden Organe der Finanzstrafbe= 
hörde nach eoem geeigneten Rechtsbeistand befragt, so 
ist auf die von den jeweiligen Kammern herausgegebenen 
Verzeichnisse der Rechtsanwälte, der Notare und der 
Wirtschaftstreuhänder hinzuweiseno Es ist zweckmäßig, 
bei Hausdurchsuchungen solche Verzeichnisse mitzu= 
führeno Die Empfehlung eines bestimmten Parteienver= 
treters hat jedoch zu unterbleiben. 

Das Eintreffen eines Rechtsbeistandes ist in der Regel 
abzuwarten 0 

Niederschrift über die Durchsuchung: 

Gemäß § 93 Abs.6 FinStrG ist über das Ergebnis der 
Durchsuchung eine Nied~rschrift aufzunehmen 0 In die 
hiefür aufgelegten DrucksoIten FStr 32 (Niederschrift 
über die Hausdurchsuchung auf Grund eines schrift= 
lichen Hausdurchsuchungsbefehles) und FStr 33 (Nieder= 
schrift über die Hausdurchsuchung bei Gefahr im Ver= 
zug) sind neben dem Ergebnis der Durchsuchung und den 
bereits in den Drucksorten vorgesehenen Angaben auch 
alle wesentlichen Anbringen und Erklärungen des Be= 
troffenen, soweit sie nicht in einer gesonderten 
Niederschrift (Hinweis auf 306050) festgahalten werden, 
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aufzunehmen, insbesondere die Erklärung deS Be~ 
troffenen, die Zuziehung von Vertraue~spersonen oder 
Rechtsbeiständen nicht zu wünschen, sowie ein a11= 
fälliger Widerr~f solcher Erklärungen ('.0.7. u~d 
'00.80). Der Betroffene ist a~ sein Recht 9 eine 
Ausfertigung der !,iecie::::-schrift zu verlar:.gen, t.inzu= 
weiseno 

Aktenver\!).erke: 

Mündliche Erledigungen, Belehrungen, Aufforderungen 
oder Anordnungen, über die keine schriftlichen Aus= 
fertigungen erlassen werden, so~ie besondere Umstände 
(zoBo die Entfernung von Personen, '07040; das öffnen 
von Räumen oder Benältnissen nach hleigerung des Be= 
troffenen, '070'0; besondere Vorkommnisse, '080) sind, 
wenD keio Anlaß zur Aufnahme einer Niederschrift ge= 
geben ist, in einem Aktenvermerk (§ 56 AbS02 FinStrG 
ioVomo~k 89 und 9, BAO) festzuualteno 

Bescheinigung über die Vornahme der Durchsuchung: 

~ 93 Absoo 20 Satz FinStrG sieht in ü~ereinstimmung 
mit § 3 des Gesetzes zum Schut~e des Hausrec~ts vor, 
daß dem Betrof!enen auf sein Verlangen sogleich oder 
doch binnen der nächsten 24 Stunden eine Bescheinigung 
über die Vornahme der Durchsuchung, deren Gründe und 
deren Ergebnis auszufolgen ist. 

Das Begehren um Ausfolgung der Bescheinigung muß nicht 
senon bei der Durchsuchung und kann auch vom Reehts= 
vertreter des Betroffenen wirksam gestellt werden 
(VISlg ~890/1949)0 Die Frist von 24 Stunden beginüt 
mit dem Zeitpu~kt der Stellung des Begehrens zu lau!eo. 

] 
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Vorgangs~eise bei Hausdurchsuchungen: 

Leitung der Hausdurchsuchung: 

nausdurchsuchungen in Steuerstratsachen sind - sofern 
nicht Gefahr im Verzug ist - grundsätzlich von einec 
rechtskundigen Bediensteten, zumindest aber von einem 
erfahrenen Beamten des gehobenen Dienstes zu leiten. 

Zahl der einschreitenden Behördenorgane: 

Die Zahl der einschreitenden Organe soll den nach der 
Sachlage gebotenen Umfang nicht überschreiten; dabei 
ist auf die Art und Größe der ~u durcbsucbenden Räumlicb= 
keiten bzw. Behältnisse,die zu erwartende Zahl der dort 
ao\o:eseodeo PersoDen sowie auf die Art und deD Umfang; 
der gesuchten Beweismittel (Verfallsgegenstinde) Be­
dacbt zu nehmeno 

Tageszeit der Hausdurchsuchung: 

Die Hausdurcbsuchung ist für eine Zeit anzuberaumen, 
zu der dem Grundsatz, mit möglicbster Schonung unter 
Vermeidung unnötigen Aufsebens und jeder nicht unum­
gänglichen Be~i~oder Störung des Betroffenen 
vorzugehen, eDtsprocbeo wirdo Auf die vorhersehbareo 
Lebensgewobnbeiten und Arbeitsbedingungen des Be­
troffenen ist Bedacbt zu nehmeDo HausdurcbsucbungeD 
von Betriebsräumen werdeD dabeI' iD der Regel wä~end 
der Geschäftszeit vorzunebmen seino 

3ausciurchsucbungen sind grundsätz:lich bei Tag durcb­
zuführen. Durcbsuchungen sind daher so anzuberaumen, 
daßsie~von den FälleD der Gefahr im Verzug (3050) ab­
sesebeo, bei Tageslicht~ jedenfalls nicht vor 6 Uhr früh~ 
·oegonneo. ~erdeD. und -voraussichtlicb vor 22 Uhr abge­
schlossen werden köoneo.o Begoooene Haus~urchsucbungen 

sind jedoch zu. Ende- zu führeD 0 Räumlicbkei ten, in welcben 
l;achtbetrieb üblich ist (zoBo Barbetriebe), können au.ch 
bei Nacht durchsucbt werdeno 
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3efu~isse de~ Bebördenorgane: 

Das Finanzstrafgesetz regelt im Zusammenhang ~it der 
Rausd~chsuchung die Befugnisse der ~t diese~ Am6s= 
handlu~g befaßten Behö~de~or6aoe n~ insoweit, als es 
ihnen das Recht einräumt, Räume oder Behältnisse zu 
ö!fneg (3.7050)0 

Im übrigen hat der Ver!assungsgerichtsno! aus~es?rochen 
(VfSlg 2861/1955 und VfGH 1'012.1982, B 619/80), daß 

es zur ordnungsge~äßeD Vornahme eiDer Hausdurcnsuchung 
gehört, alles zu verhindern, was geeignet ist, den Erfolg 

·der Eausdurchsuchung zu vereiteln, insbesondere, daß 
Gegens6ände beiseite geschafft werden, auf deren Auf= 
!indung die Durchsuchung gerichtet ist (siehe auch '08020 
ur.Q. ;08.;0). 

Gemäß § 56 ~bs.2 FinStrG gelten die Bestimmungen des 
,. Abschnittes der Bundesabgabenordnung sinngemäß 
auch fÜr Zwaogs= und Ordnungsstrafen. Die Behördeo= 

. organe sind daher berechtist, die Befolgung i~er auf 
Grund gesetZliCher Befugnisse getroffenen Anordnungen 
nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des § 411 BAO zu 
e:r::nd,ngen.Z,,!angsstraien I zur Herbeiflib..=ung einer Aus= 
sage eiDes Beschuldigten und zur Herausgabe von Eeweis= 
mitteln und Verfallsgegenständen sind jedoch gemäß § 84 
Abs02 FioStrG un~ulässig. 

Die Bes~immungen des § 127 ibso6 und 7 FinStrG liber die 
Leituogsbefugnisse bei mündlichen Verhandlungen gelten 
sinngemäß auch für andere AID6shandlungen der Finanzstraf= 
behörde, somit aucb für die Hausdurchsuchungo Es kaon 
daber insbesondere unter Bedachtnahme auf die näheren . 
Regelungen des § 127 Abs.7 FinSt~ Personen, welche die 
A~tshandluog stören oder den Anstand verletzen, nacb vor= 
heriger Ermahnung da~ Wort entzogen werden; es kann 
;,.'ei te~s die Entf erDung solcher Personen verfügt und libe:: 
sie eine Ordnungsst:=.af e ve:r:hängt 1tlerden 0 
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Öffnen von Räumen und Behältnissen: 

Das Recht zur Vornahme einer Hausdurchsuchung um­
faßt auch das Recht zur Öffnung der zu durch­
suchenden Räume und Behältnisse. Verweigert der 
Betroffene die ö!fnung~ so kann das mit der 
Durchsuchung befaßte Organ die Räume und Behältnisse 
entweder selbst öffnen oder durch andere Personen öffnen 
lassen (§ 94 Abso5 FinStrG)o 

Bescnlagnahme vorgefundener Gegenstände: 

Werden bei der Hausdurchsuchung die gesuchten Ge­
genstände aufgefunden, so sind sie zu beschlag­
nahmen; einer Beschlagnahmeanordnung (§ 89 AbS o1 

FinStrG) bedarf es in diesen Fällen nicht (§ 96 Satz 
1 FinStrG) 0 

Werden hingegen andere Gegenstände aufge!unden~ 

so dürfen diese nur bei Gefahr i~ Verzu~ be­
sc~lag~ahmt werden (§ 96 Satz 2 FinStrG); sie 
sind ungesäumt an die zuständige Finanzstrafbe= 
hörde abzuführen 0 

Im übrigen gelten für Beschlagnahmen bei Hausdurch= 
suchungen die sonst für Beschlagnahmen geltenden 
Bestimmungen, insbesondere § 89 AbSo2 bis 6, 8 und 
9 FinStrG (§ 96 letzter Satz FinStrG)o 

Dem bisherigen Inhaber ist eine Bestätigung auszu= 
stellen, in der die abgenommenen Gegenstände nach 
ihren wesentlichen Merkmalen genau zu verzeichnen 
sindo Sammelbezeichnungen wie zoBo "ein Karton mit 
Schriftverkehr l=V 1983" oder "ein Ordner mit Aus= 
gangsrechnungen "'983" sind zulässig, wenn nicht 
besondere Umstände dagegen sprecheno Einem Ersuchen, 
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die Ordller und Akten mit Seitenzahlen zu versehen 
und dereo Anzahl zu vermerken, ist zu entsprechen. 

Die A~fertigung von Ablichtungeo ist zu gestatteo, 
sofern hiedurcb die Sachverhaltsermittlung nicbt 
beeioträcbtigt und das Verfahreo nicbt ungebührlich 
verzögert wird und keine Verdunkelungsgefahr be= 
steht 0 

Besondere Vorkommnisse bei Hausdurchsuchungen: 

Widerstand: 

Leistet der Betroffene Widerstand oder ist ein 
solcbeI' zu befürcbteu, so ist bei der Durchsuchung 
die Unterstützung der Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes (BMF=Erlaß vom 24.10 01977, 
FS=1;O/4=111/9/77) in Ans~rucb zu neh~@oo 

Die deo Orgaoeo der Zollämter und der Zollwache in 
den Zollvorschriften diesbezüglicb einge~äumten Be= 
fugnisse bleiben unberührt 0 

Verdunkelung: 

Zur ordoungsgemäßeo Vornabme einer Hausdurchsuchuog 
gehört es, alles zu verhiodern, was geeignet ist, 
den Erfolg der Durchsuchung zu vereiteln (30704.)0 
Die Behördenorgane könneo daher verbindern, daß Gegen= 
stände vom Ort der Durchsuchung weggebracbt werden. 
Es steht ihnen hiebei auch das Recht zu, bei Personen, 
die sich in der zu durchsuchendeo Räumlichkeit auf= 
halteo und bei deneo mit hoher Wahrscheinlichkeit an= 
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zunehmen ist, daß sie sich im Besitz der gesuchten 
Beweismittel befinden, eine Personendurchsuchung nach 
den hiefüx geltenden Bestimmungen vorzunehmen, ohne 
hiedurch ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes 
Recht zu verletzen (VfSlg. 2861/1955)0 

Beschuldigte, welche während der Hausdurchsuchung 
andere an der Tat Beteiligte, Hehler, Zeugen oder 
Sachverständige zu beeinflussen, die Spuren des 
Finanzvergehens zu beseitigen oder sonst die Ermittlung 
der Wahrheit zu erschweren versuchen, können zum Zweck 
der Vorführung" und vorläufigen Verwahrung über 
."-no:rdn'.lnfZ: des Spruc2senatsvors:" 'tzendenoder bp,i 
Gefahr im Verzug auch ohne solche Anordnung festgenommen 
werden (§ 85 Abso": litoc~ Abso2 und Abso3 litob FinStrG)o 

Liegen hinreichende Gründe für die Annahme vor, daß 
eine Person unmittelbar vorher eine Begünstigung (§ 248 
FinStrG) begangen hat oder eine Begünstigung begehe, 
so ist jedes Behördenorgan berechtigt, diese Person auf 
angemessene Weise anzuhalten; die Anhaltung ist jedoch 
unverzüglich dem nächsten Sicherheitsorgan anzuz~igen 
(~ 86 Abso2 St?O)o Darüberhinaus besteht keine recht­
:iche ~öglichkeit, Personen festzuhalteno 

Telefongesuräche: 

Fernsprecher sind während der Durchsuchung zu beauf­
sichtigeno 

Telefongespräche, die offensichtlich der Verdunkelung 
(~ e5 Abs o1 lit.c und § 86 A~so1 li~ob FinStrG) dienen, 
sind zu unterbindeno 
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Arzthilfe: 

Ersucht der von der Hausdurchsuchung Betroffene U~ 
die He=beirufung eines Arztes, so ist = sofern nict~ 
sC!lon ande rv.re i tig (z. oB 0 durch den BetrOffenen, sei!le 
Familienmitg2ieder oder Vertrauenspersonen) die Ver­
ständigung e':'nes Arztes erfolgte = unv~zü@..ich ein 
Arzt (nach M5glicnkeit ein Amts= oder Gemei~dearzt) 
herbeizurufeno Das g~eiche gilt, wenn sich Anhalts= 
punkte ergeben, welche darauf schlieBen lasseD~ daE 
der Betroffene aus physischen oder psychischen Grün~e~ 
in seiner Verteidigung behindert ist, oder die sonst 
die Beiziehung eines Arztes angezeigt erscheinen lassen. 

Die Amtshandlung kann weit~rgeführt werden, es sei denr., 
die Umstände sind so schwerwiegend, daß eine Veite=~ 
führung untunlich isto 

Sonderfälle der Beschlagnahme und der Hausdurchsuc~u~g 
(die unten angefühT~en E=läss~ berücksichtig6D noch ~::~t 
die PioS"trG=Nov-el1e ~9851 ~is Zt!- i"l:::-~Y' NA"f::I/:::F'l'nj:" s..i~ _~i"~ 
unter Bedachtna~e auf d1e N~uregelun~~n anzuw~ndp.n): 

3eschlagnahme und Hausdurchsuchung bei Parteienvertretern: 

Eimoleis auf die hoo Erlässe vom 70301975, Z. 204041'= 
111/9/7;, vom ~2010o1981, FS=~30/4=111/9/81, und vo~ 
503o~982, FS=130/14=lIl/9/81. 

Beschlagnahme und HausdurChSUChungen bei Kredit= 
unternehmungen: 
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Hinweis auf den hoo Erlaß vom ;01201979, 
FS-130/1=111/9/790 

Beschlagnahme und Hausdurchsuchung bei Medien­
unternehmen etco: 

Hinweis auf den hoo Erlaß vom 180201982, 
GZ 05 1801/;=lV/5/810 

40 ~ ~ersonendurchsuchung; 

4 010 Verfassungsrechtliche Grundlage: 

Eine Personendurchsuchung, die nicht auf die Be­
schränkung der Bewegungsfreiheit, sondern aus­
schließlich auf die Feststellung der Innehabung 
von Beweismitteln oder Verfalls gegenständen ge­
richtet ist, ist kein Eingriff in die persönliche 
Freiheit i050 des im Verfassungsrang stehenden Ge­
setzes zum Schutze der persönlichen Freiheit, 
RGBlo!lro 87/1862 (Vf51g 7295/1974, 9;84/1982)0 
Eine Personendurchsuchung ist auch keine Hausdurch­
suchung i050 des Gesetzes zum Schutze des Haus­
rechts (VfSlgo 8668/1979, 9;84/1982)0 

4 020 ~llgemeine Voraussetzungen der Personendurchsuchung: 

Persor.en dürfen nur durchsucht werden, wenn hohe 
Wahrscheinlichkeit für die Innehabung'von Gegen­
ständen der oben bezeichneten Art spricht (~ 93 Abso' 
FinStrG)0 Die Ausführungen zur Hausdurchsuchung (;030) 
gelten sinngemäß 0 

~03o Anordnun~ der Personendurchsuchung: 

Eine Personendurchsuchung darf wie die Hausdurch-
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suchung = von den Fällen der Gefahr im Verzug 
(305.) abgesehen = nur auf Grund eines mit einer 
Bes~Jndun6 versehenen schriftlichen Befehles des 
Vorsitzenden des Sprucnsenates, dec gec. ~ ;8 Aos.2 
FinStrG unter den dort vorgesehenen Voraussetzunge~ 
die Durchführung der mündlichen Verhandlung u~d die 
FällunG des Erkennt~isses obliegen ..... ürde I vorge­
nommen werden (§ 93 Aos.~ FinStrG)o 

Für die Stellung des An~rages, seine Begründung und 
für die Zustel:ung des Durchsuchungsbefehles silt 
das zur Foausdurcnsuchung Gesagte sinngemäßo 

Vorgangsweise beiPersonendurchsuchungen: 

Personendurchsuchungen sind stets unter Vermeidung 
allen unnötigen Aufsehens, jeder nicht unumgäng= 
lichen Belästigung und unter möglic~ster Schonung 
des Betroffenen so~ie mit sorgfiltiGer Wahrung 
der Schicklichkeit und des hnstandes vorzunehoeno 

Auf Verlangen des Betroffenen oder wenn die Heraus= 
sabe der verborgenen Gegenstände oder die ~urch= 
suchung am Betretungsort untunlich erschei=t, ist 
~ie zu durchsuchende Person der Finanzstrafbehörde, 
dem nächsten Finanzamt (Zollamt) oder der nächsten 
Sicherheitsdienststelle vorzu!tihreno Die Durch­
suchung darf nur von Personen des gleichen Geschlechts 
und nicht im Beisein von Personen des andereo Ge= 
schlechts erfolgen (§ 95 FinStrG)o 

Der Z~ d~rc~suchenden Person ist, außer bei Gefahr im 
VerzuG, vor der Durchsuchung Gelegenheit zu geben, das 
Gesuchte herauszugeben oder sonst die Gründe für die 
Durchsuchun~ zu beseitigeno 
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Auf Verlangen des von der Durchsuchung Betroffenen 
sind der Durchsuchung bis zu zwei von ihm namhaft 
genachte Personen seines Vertrauens zuzuziehen (§ 93 
Abs.5 FinStrG); die Ausführungen über Vertrauens­
personen bei Hausdurchsuchungen (3.6.7.) gelten 
sinngemäß. 

liinsichtlich der Rechtsbelehrung (3.6.4.), der Nieder­
schrift (;.6.9.), der Bescheinigung (3.6.1~.) und der 
Aktenvermerke (3.6.10.) gelten die Ausführungen zur 
Hausdurchsuchung sinngemäß. 

4.5. Beschlagnahme vorgefundener Gegenstände: 

Die Ausführungen zur Beschlagnahme anläßlich von 
Hausdurchsuchungen (3.7.6.) gelten sinngemäß. 

Vernehmungen: 

1m Zusammenhang mit Durchsuchungen wird in der Regel 
eine Vernehmung des Beschuldigten bZ~l. des Betroffenen 
erforderlich sein. Durch eine solche Vernehmung wird 
das Recht auf persönliche Freiheit nicht verletzt 
(VfSlgo 1808/1949). 

Es dürfen weder Versprechungen ode= Vorspiegelungen 
noch Drohungen oder Zwangsmittel angewendet werden, 
um den Beschuldigten zu Geständnissen oder anderen 
bestimmten Angaben zu bewegen. 

Den Willen beeinträchtigende Vernehmungsmethoden und 
Mittel, ,-:ie z.B. solche, die zur Ermüdung führen, sind 
unzulässig. Die Vernehmung ist daher in angemessenen 
Zeitabständen zu unterbrechen, um dem Beschuldigten 
Gelegenheit zum Essen und Trinken etc. zu geben. 
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Die allgemeinen Grundsätze (2.) selten, soweit sie 
für Vernehmungen in Betracht kocmen, sinngemäß. 

5.~. Vernehmung des Beschuldigten: 

Ha~delt es sich um die erste Vernehmung als Be­
schuldigter, so ist der Beschuldigte zu Beginn der 
Vernehmung über Vor= und Zunamen, Tag und Ort der 
Geburt, Staatsbürgerschaft, Fa~ilienstand, Be­
schäftigung und Wohnort sowie über seine Vermögens-, 
Einkommeos- und Familienverhältnisse und allfäl~ige 
Vorstrafen wegen Finaozvergehen zu befrageo; sind 
diese Angaben bereits aktenkundig, so sind sie dem 
Beschuldigten zur Anerkennung oder Richtigstellung 
vorzuhalten (§ 84 Abs o 1 FinStrG). 

Hierauf ist dem Beschuldigten, sofern dies nicht 
schon geschehen ist, die ihm zur Last gelegte Tat 
sowie die in Betracht kommende Strafbestim~ung mit­
zuteilen (§ 83 Abs.2 FinStrG). 

Bei der Vernehmung zur Sache ist dem Beschuldigten 
Gelegenheit zu geben, zu dem gegen ihn erhobenen Vor= 
wbr! Stellung zu nehmen. 

Die an den Beschuldigten geriChteten Fragen müssen 
bestimmt und eindeutig sein und sollen logisch auf­
einanderfolgen. 

Der BeSChuldigte darf zur Beantwortung der an ihn 
gestellten Fragen nicht gezwungen werden. Die Stellung 
von Fragen, in welchen eine nicht zugestandene Tat­
sache als bereits zugestanden angenommen ~ird, ist zu 
vermeiden. Fragen, vlodurch Umstände vorgehalten ,,'erde::, 
die erst durch die Antwort festgestellt werden sollen. 

1832/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original)28 von 29

www.parlament.gv.at



, 

- 29 -

dü=!en erst dann geotellt werden, wenn die Befracten 
nicht in a~derer Weise zu einer Erklärung liber den 
Umstand gefUhrt werden kennten; die Fragen sind in 
solchen Fällen wörtlich in die Niederschrift Uber die 
Vernehmung aufzunehmen (§ 84 Abs.2 FinStrG). 

5.20 Vernehmung vo~ Zeugen u~d Ausku~fts?erso~e~: 

Jeder Zeuge ~st zu Beginn seiner Vernehmung über die 
fUr die Vernehmung caßgebslden persönlichen Verhält­
nisse zu befragen, erforderlichenfalls Uber die ge­
setzlichen Weigerungsgründe (§ ~04 FinStrG) zu be­
lehren und zu ermahnen. daß er die Wahrheit anzugeben 
habe und r.ichts verschweigen dürfe; er ist auch auf 
die strafrechtlichen Folgen einer falschen Aussage 
aufmer~sac zu ~achen. Zur 3eantwortung der an i~c ge­
stellter. Fragen darf er nur durc!:. Z ..... angsstrai'en 
(~ 56 Abs.2 FinStrG i.V.c. § ~~~ 3AO) verhalten werde:l. 
Fragee, durch welche dem Zeugen Tatucstände vorgehal:e~ 
werden, welche erst d~rct seine ~ntwort festgestel:t 

de -0" ~ (~an~~-agen)' s~~~ -~~l~c~st ~u ve-~e~~e~ v..'er n,;) __ .e".6 ,""" 0.. ,_~\.J. w. ...... 1;:.J _ ... .... •• ow. -

d . . . ~ 1"" .. e -,4 e n ~ - d e - a" so .,. .. - e ..... er" C. e '" u~ s~n(l, wenn s~e 5es"e 1." .......... ,~.. • .... --- -_ ..... 

Niede:-scb.:-ift ersichtlich ;: . ..,i. ::ac::ec ~; ~C6 Fi::S::-G~. 

:'e:: _ .. -­
'-'_ ....... 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an .den Bundesminister 

für Finanzen folgende 

ANFRAGE: 

Wieso wurden diese Richtlinien des Bundesministeriums für 

Finanzen an die Finanzlandesdirektionen bisher nicht ver­

öffentlicht: 
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